
(2) Durch die Wahl entsendet die Bevölkerung ihre besten 
Vertreter, die sich durch hervorragende Taten, ihre Initiative und 
ihre Verbundenheit mit dem werktätigen Volk auszeichnen, als 
Abgeordnete in die Volksvertretungen.

(3) Die demokratische Durchführung der Wahlen wird durch 
den Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik gewähr
leistet.

§ 2

(1) Wahlberechtigt für die Wahlen zur Volkskammer sind alle 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wahlberechtigt für die Wahlen zu den Bezirks- und Kreis
tagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlun
gen und Gemeindevertretungen sind alle Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihrer Hauptstadt Berlin, die am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz 
in dem betreffenden Bezirk, dem Kreis, der Stadt, dem Stadt
bezirk oder der Gemeinde haben.

§ 3
In die Volkskammer und in die örtlichen Volksvertretungen 

sind alle wahlberechtigten Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik und ihrer Hauptstadt Berlin, die am Wahltag das 21. Le
bensjahr vollendet haben, wählbar.

§ 4
Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind Personen,

a) die entmündigt sind oder unter vorläufiger Vormundschaft oder 
wegen geistiger Gebrechen unter Pflegschaft stehen;

b) denen rechtskräftig durch gerichtliche Entscheidung die staats
bürgerlichen Rechte entzogen sind.

§ 5
Das Wahlrecht ruht bei

a) Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder auf Grund gerichtlicher
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